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wa-eng 

24.02.2005 
Bürgermeisterin 

Bauangelegenheiten und 

Liegenschaften 

 

Betreff: 

Stellplatzsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Da fü r Dagegen Enthaltung

 22.03.2005 Bau-, Stadtentwicklungs- und 
Sanierungsausschuss 

7 7 0 7 0 0 
 
 

 14.04.2005 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

21 20 0 20 0 0 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die Stellplatzsatzung für das 
Gebiet der Stadt Coswig (Anhalt) einschließlich OT Zieko in der vorliegenden 
Fassung lt. Anlage. 
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Beschlussbegründung: 
 
Bisher gehörte es zu den grundlegenden Anforderungen der Bauordnung, dass bei der 
Errichtung eines Gebäudes, dass einen Zu- und Abfahrtsverkehr erwarten lässt, so genannte 
notwendige Stellplätze und Garagen bereit zu stellen sind. Diese Anforderung bestand „kraft 
Gesetz“ entsprechend § 53 BauO LSA, zuständige Behörde dafür war im Landkreis Anhalt-
Zerbst bisher die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises. 
Mit dem zweiten Investitionsgesetz (GVBl. Nr. 26/2003, ausgegeben am 21.07.2003) wurde 
u. a. durch Artikel 5 die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt geändert. 
Insbesondere der § 53 BauO LSA erhielt eine grundlegende andere Fassung. 
Mit Wirkung zum 01.03.2004 besteht die Verpflichtung zum Stellplatznachweis nur noch 
dann, wenn dies durch eine kommunale Satzung vorgeschrieben ist. Damit ist es künftig den 
Gemeinden überlassen in Abhängigkeit von den örtlichen Verhältnissen, auf den ruhenden 
Verkehr Einfluss auszuüben. 
Bei der Satzung über die Herstellung notwendiger Stellplätze handelt es sich um eine 
sogenannte örtliche Bauvorschrift, die ebenfalls in der Bauordnung geregelt ist (§ 90 Abs. 1 
Nr. 8 BauO LSA). 
Die Gemeinde kann in einer solchen örtlichen Bauvorschrift nicht nur die grundsätzliche 
Herstellungspflicht regeln, sondern auch die Anzahl der notwendigen Stellplätze. 
 
Der vorliegende Satzungsentwurf basiert auf der Grundlage des Entwurfes einer 
Mustersatzung, die durch den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt in Abstimmung 
mit dem Ministerium für Bau und Verkehr erarbeitet wurde. Die in der Tabelle jeweils 
aufgeführte Anzahl notwendiger Stellplätze orientiert sich an der bisherigen 
Verwaltungsvorschrift zur Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt, so dass eine gewisse 
Rechtssicherheit bereits gegeben ist. 

 
Anlagen: 
Auszüge aus der BauO LSA 

- § 53 alt 
- § 53 neu 
- § 90 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
Bemerkungen:  . 

 


